
Allgemeine verkaufs- und Lieferungsbedingungen
l. Allgemeines

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingrngen gelten ausschldlhdr: entgegenstettelde oder von unseten
Vgkatrts' tind Lieferbedingungen abvrechende Bedngunger des Bestellers erkennqr wr ncht an, es sei dgrn,
v'/r hätten a]sdnjcklich schriftliclr thrc Geltung zugastnnnl. Urrsere Verkzufs- und Lieferbedhgunger geften
auch dann. vrenn r^/ir h Kenntnis entqecensteherds odg von unseren Ve{kauts- und Lieferbedirgunoen
abweichender Bedingungen des Besteliers die Lieferung an den Besteller vorbefrahlos ausfrihren.
2. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegeniiber Unternelrmem i.S. von $ 310 Abs. I BGg.
3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.
4. Bet Verlrägen mit ausländisch€fl Bestellern grlt neber drese Geschäftsbedingunger das Deutsche gecht.

ll. Angebot und Angebotsunterlagen, Annahme

1 Angaben in unserem Verkautshandbuch. rn Katalogen. Prospekten. Anzeigen usw. sowie unterbrerte-
te Angebote sind unverbindlrch und lreibleibend. Zr.rischenverkauf der Ware bleibt vorbehatten.
2 An Abbildungen. Zeichrrungen, Kalkulatronar und sonstgen Unterlagen behalten wir uns Eigenturns-
und Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Drrtte bedarf der Besteller unsers ausdnicklichen schrrft-
lichen Zustimmurrq. Zu Angebotei getrörarde Zeichnungen und/oder sonstige Untef lagar sind _ talls der
Arrftrag r-richt erteih wird - auf Verlangen sofort an uns zurückzugeben. An speziell ausgearbeilete
Angebote srnd wir 30 Kalendertage gebunden. Zeichnunqen, Abbildr"rngen, Maße und Geurichte oder son-
slige Leistltngsdaten sind nr:r verbrndlich. wenn dies ausdrücklich vereinbart wircl. Diese Angaben werden
aber dadurch noch nrcht zt-r zugesicherlen Eigerrschaften. Der Besteller trägt die alleinige Vsrafttwortung
dafür. dass dr:rch dre Aus{ührunq seines Auftraqes Rechle Dritter. patenle. Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster, Warenzerchen. Ausstattunqen und sonstige Urlreberrechte nicht verletzt werden.
3. Der Verlrag kommt erst mit unserer schriftl icher.r Bestätigung und mit deren Inhatt oder durch
Lreferurng zuslande.

'4 Etwalge Nebenab'reden oder Zusicherungen unseres Verkaufspersonals oder unserer Handelsvertreter
sind nur rrach unserer schriftl ichen Bestätigung verbindlich.

lll. Lielerzeit

1. Unsere Lieferzehen geltend annähernd, es sei denn. dass wir schrr{tlich eine verbindliche Lieferzeit
zuqesaqt hätten. Der Beqtnn einer von uns verbindlich anqegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller
technischer.r Fragen voraus.

2. Die Einhattung unserer Lieferverpflichtunq s6tzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfülltrng
der Verpllichtungen des Bestellers voraus Die Einrede des nicht erftillten Vertrages bleibt vorbefratten.

3. Kommt der Besteller ttr Annahmeverzuq oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten. so
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gerr erselzl zu verlangen. Weitergehende Ansprüche blerben vorbehalten.

4. Sotern die Vorausset:ungen von Abs. 3 r,orlregen. geht die Gefahr eines zufälligen Unlergangs oder
einer zufälliqen Verschlechterung der Kaufsache rn dem Zeitpunkt auf den Besleller tiber, in dem dieser
rn Annahme- oder Schr:ldnerverzuq geraten ist.

5 V/ir haften nach den gesetzlichen Bestimmunqen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein
Frxgeschäft tnr Sinne von $ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder im Sinne von $ 376 HGB ist. Wir haften auch
nach den gesetzlichen Beslintnungen. sofern als Folqe eines von uns zu vertretenden Lieterverzugs das
lnteresse des Eestellers ar't der weiteren Vertragserfüllung tortgefallen ist.

6. Dre Lieferterrrrrne gelten als eingehalten:
a) bet Lieferung ohne Aulstellung oder Montaqe. wenn die belriebsbereile Serrdunq innerhalb der ver-

einbarter Ltefer- odet Lerstungslflst zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Verzögert sich
dre Abheferung aus Gninden, die der Besteller zu vertreten hat, so gilt die Frist bei Meldung der Ver-
sandbereitschaft innerhalb der Frrst als eingehalten.

b) Ber Lreferung nrit Auf stellung oder Montage. sobald diese innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt.

/ \n/rr hatten ferner naclr den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lielerverzug auf elner von uns zu
vertfetenden vorsätzlrchen oder qrob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lrefervertrag
n,cht aul erner von ur'ts zu verlretonderr l,orsätzlichen Vertragsvefletzung beruht, ist unsere Schadens-
ersat:haftung auf cien vorhersehbaren. typischerv/eise €intretenden Schaden begrenzt.

8. V/rr haften ar,rch nach cien gesetzlichen Bestirnmunclen, sovreit der von uns zu vertretende Lieferver-
iug auf der schuldhaften Verletzu|rg erner weserrlliclren Vertragspllicht beruht; in diesem Fall ist aber dre
Schadensersatzhaftung au{ den vorhersehbaren, typischervreise eintretenden Schaden begrenzt.

9. lm Übrxle{t haftsr uri rn Fall <les Lrefervszriqs ftir jede vollendete Wocfre Verzug llr R*rmar errer paus<jraler-
ten Vazugs€ntschädgrttng n Hofre von 37o des Lie-terwales, maxmal lecloctr nicfrt mefn als 15% des Lteferwetes.

lV. Gefahrübergang, Transpod

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nrchts ancleres ergibt ist Lisfenlrg "ab Werk" vereinban.

2. Transport- un<l alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht
:urutckgenommen. Der Eesteller ist verpflichtet, fLir eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene
Kosterl zu sorgen.

3. Sofern der Besteller es wünscht. werden vrir die Lielerung durch eine Transportversicherung
eindecken: die insovreit anfallenden Kosten träqt der Besteller.

4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligar Verschlechterung geht auf den Besteller über,
sobald dre Ware an die derr Transport ausführende Person übergeben oder abgehoh vrorden rst oder
zurecks Versendung unser Auslieferungslager verlassen.

V. Gewährleistung

1. Mängelansprüche des Beslellers setzen voraLrs, dass dieser seinen nach S 377 HGB geschuldeten
Untersuclrungs- und Btigeobliegenheiterr ordnungsgemäß tlachgekonlrnen ist.

2. Die von uns vertriebenen Produkte srrd empfindlich und bedüden der besonde+en Wartung, Renigung
und Pflege. M€ingelanspnlche oder Anspdche aus abgegebenen Garantieerklärungen des Bestellers set-
:en deshalb u,/eiter voraus. dass der Besteller die Kaulsache ordnungsgemäß aufgestelh und in Betrieb
genonrmerl trnd dass er sie ordnungsgenräß geb(aucht, insbesondere die in der Betriebsanleitung vorge-
sctrrrebenen Wartungs- und Rernigunqsna8nahmen durchführt. Dem Besteller obliegrt der Nachweis, dass
er die entsprecher.rde Wartung. fflege und Reittiguttg ordnungsgetnäß durchgetührl hat. Dies gilt insbeson-
dere bei Schäden, die durch aggressrve Lebensrnittel, wie zum Beispiel Essrgsäure, Milchsäure, etc. verur-
sacht lverden können.

3. Soweit ein Mangel der Kautsache vorliegt, sind urir nach unserer Walrl zur Nacherfrillung rn Fornr einer
Mangelbeseitiqunq oder zur Lreferunq erner neLlen mängetfreien Sache berechtigt. lm Fall der
Mangelbesertigung sind vrir nur rnsoweit verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen
Ar,ifurmdungen. insbesondere Transport-. Wege-. Arbeits- und Matenalkosten zu tragen, als srch diese nicht
dadurch erhohen, dass die Kautsache naclr einem ancieren Ort als dern Erfüllungsort verbracht wurde.

4. Schläqt dre Nacherlüllung fehl. so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtiqt. Rücktrilt oder
Minderung zu ver lar rqen.

5. Wir haften nach den gesetzlichen Eestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche gel-
lerrd machl, die aul Vorsalz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche
Verlragsverletzung anl]elaslet wrrd. ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
lveise eintretenden Schaden begrenzt.

6.Wir  haf ten nach den ges€tz l ichon Best immungen,  sofern vr i r  schuldhaf t  e ine wesenl iche
Vertragspflicht verletzet; in diesem Fall isl aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren.
typisclterweise eintretenden Schaden begrenzt.

7. Die Haftung wegen schuldhatter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit blerbt
unberührt; dies gilt auch {ür die zwingende Haftr"rng nach dem produkthaftungsgesetz.

8. soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist ciie Hattunq ausqeschlossen.

9. Die Verjäihn"rngsfrist ttir Mifrgelansprüche beträgl 12 Monate, gerechnet ab Gelahrmtibergang.
'10. Die Ver.iährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den SS 478, 47S BGB bleibt unberührt: sie

beträgt fünf Jahre. gerechnet ab Ablieferung der mangelhaftet Sache.

M. Haflung

1 Eine weitergehmde Haftung auf Schadensersatz als unter Ziffer V vorgesehen. ist - ohne Rücksicht
aul die Rechtsnatur des gettend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadettsersatzansprüche aus Verschulderr bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichlverletzungen
odelaegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß S S23 BGB.
2. Soweit die Schadensersatzhatlung uns gegenübs ausgeschlossm od* eingeschränkl ist. gih dies
auch im Hiltblick auf die persönliche Schadensersatzhaftunq unserer Angestellten. Arbertnehmer,
Mitarbeiter. Vertreter und Erftil lungsgehitfen.

Vll. El gentumsvorbehalt und Sicherhelten

1 Wi beilalten uns das E(J€ntum an der Kanf*ecfre bis zum Ehgarg aller ZdrLrngm ars dem Lrefavertrag vor.
Bei vertragswilrigern Vahaltcr des Bestell€rs. hsbesondse bei Zdrlungsverarg, shd wi b€rechtrgt, di€
Ka;fsaclre zunickzunehmen. h der ärücknahme der Ka;fsache durch ms |egt keir Rücktritt vom Vetrag, es ser
denn. wi hittal dies atsdtickli:fr schriftlich erklijrt. ln der ffärdurg der Kerfsacfre d,.rrdl uns liegt stels en
Rt.lcklrin vom Vetraq. Wi shd nacfr Rückn*rme der Katifsache:u deren Verw€rfung befuqt. Der Verwertungsedös
ist anf die Verb*rdlrchkeiten des Bedellers - abzriglich argemessener Vavrertungskosten - ararechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache p{leglich zu belrarrdeln; insbesondere ist er ve(pflichtet.
diese auf etqene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebslahlsschäden ausreichend zr:nr Neuvr'erl
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind. muss der Besteller diese
auf eeene Kosten rechtzeilig durchfuihren.

3. Bei ffändungen oder sonstig€n Eingriflan Dritter hat uns der Bestell€r unverzüglich schriftlicfr zu benach-
richtigen. damit wir Klage gemäß S 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nichl in der Lage ist, uns
die gerichtlichert und außergrerichtlichen Kosten ekrer Klage gernäß S 771 ZPO uu erstatten. hattet der
Besteller für den uns entslandenen fursfall.

4. Der Besteller ist berechtigt. die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weker zu verkauten, er tritt
uns jedoch bereits jelzt alle Forderungur irr Höhe des Faktura-Endbetrages (enschließlich MwSt.) unserer
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gecen seine Abnehmer oder Dritte ervrachsen. und zwar
unabhai'ngig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung werter verkauft worden ist. Zur
Ein:lehunq dreser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abhetung ermächtig1. Unsere Befugnis.
die Forderung selbst eirrzuzi€hen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichtar uns jedoch, die Forderung
ntcht einzuzie|ren, solange der Besteller seinerr Zahlungsverp{lichtungen aus den vereirrnahmten Erlösen
nachkommt. nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag aul Eröffrrunq eines Konkurs-
oder Vergleichs- oder Insofuenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. lst aber dies
der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlicher Angaben macht, dre dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtr€hrng mitteih.

5. Die Verarbetlung oder Umbildung der Katrfsache durch den Bestelkr wkd stels für uns vorgenommen, Wird
dieKaufsachemilanderen,unsnichtgetrörenden Gegensländenverarbeitetodervermischt,soerwerben"rr
das Miteqentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werles der Kaufsache (Fakturaendb€trag. einschliell-
lich MwSI.) zu den anderar verarbeitsten oder vqnrischtan Geg€nstärd€n zur Zatt der Verarbertung oder
Vermischung. Für die durch Ver*beitirng entstehende Sache gih im Ubrigen das gleiche wie ftir dre unter
Vorbehalt geliefrte Kaufsache, Erfolgt eine Vermischung in der Weise. dass die Sache des Bestellers als
Hauptsache irnzusehen isl. so gift als vereinbad, dass der Besteller uns arteilmäßig Mrtergarlunr überlrä$.
De+ Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mitergentum liir uns.

6. Der Besteller tritt uns auch die Fordvungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch
die Verbindung der Kaufsache nlit einem Grundsttick oder Gebäude gegen einen Dritten erwachsen.

Z. Wir verpflichten uns, die uns zuslehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizu-
geben, als der realisierbare Werl unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 1oyo
übersteigt; die Ausvrahl der frezugebenden Sicherheiten obliegl uns.

Ml. Zahlungen
'1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibl. getten unsere Preise "ab Werk" uncl

sind Nettopreise zuzüglich der jeweils gtiltigen Mehrwerlsleuer. Maßgebend sind die in unserer

Auftragsbestätigung genannlen Preise. Soweit zwischen Vertragsschluss und vereinbartem undloder

latsächlichern Lieferlernrin mehr als 4 Monate lieqen. gelten die zu diesern Zeitpunh der Lieferung oder

Berertstellung gültigen Pr€ise. Ubersteigen dre letztgenannten Preise den zunächsl vereinbarten unr

mehr als 1Oyo, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutr€ten.

2. Bei Barverkaul ist der Kaufpreis sofort nach Ernplang der Waren ohne Abzug zahlbar. Es gelten die
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Verzuqs.

3. Zahlungen gelten an dem Tage als geleistet. an dem wir übg den Betrag verfügen können; ste wer-

den jeweils auf die älteste lällige Schuld angerechnel.

4. Dre Aufrechnung mrt bestrfitenen und nicht rechtskäflig lestgestellten Gegenansprüchen ist ausge-

schlossen. Ein Zurückbetraltungsrecht kann rn kernem Fall gehend gemacht werden. auch dann nicht.

wenn der Liefergegenstarrd beanstandet wird.

5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schrittl icher Vereinbarung. Skontogevrährung hal zur

Voraussetzung, dass das Konto des Käulers sonst keine fälligen Rechnringsbeträge au{wetst.

6. Zahlung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf unserer Zustimmung. Diskont,

Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer. Daneben berechnen vrir eine Kostenpauschale lÜr

Zeilaufwand, Telefonate etc. von € 20,-- wenrr wir nicht im Einzet{all höhere Aufvrendungen nachvret-

sen. Dies€ Beträge sind soforl fällig.

7 Bei Z*rtngsve.zug d€s B€stdbs sird die entstadenen Znsen und sonstrgm Kosten zu ers€tz$. Die Zhsen

btrager 2% über dern le\,^/erligel Diskontsd. es sei dsrn. dass d€r B€ddb eiren g€rigero SclwJ€n nachwe6t

8. Bei Zahlungen für Teillielerungen und -Leistungen gelten ebenlalls die vorstehenden Bedtngungen.

Vlll. Daten - Speichorung

Wir sind berechtigl, dass Umsatz- und Absatzdalen von Erzeugnissen zum Zvrecke der Bedarlsrech-

nungen, Bonilizierungen, Vertriebsweganalysen an den Hersteller übermittelt urerden.

lX. G€richtsstand und Erfüllungsort
'1. Für alle Verträge mit Kaufleut€n wird als Gerichtsstand FranKurVM. v€reinbarl. Er{Üllungsort für alle

Lieferungen und Leistungen ist Maintal.

2. Es gitt das Becht der Bundesreprblik Deutschland; die Gehung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.


